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Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
DLZ Integration und Demokratie 
Fuß- und Radverkehrsbeauftragter 

Planung von Radverkehrsanlagen in der Waldstraße 
hier: Stellungnahme des Fuß- und Radverkehrsbeauftragten 
zu Unterlagen Feststellungsentwurf 

Herr Sucher 
Tel. (0345) 221-62 63 
ralf.bucher@halle.de 

Halle (Saale), 12.08.2022 

Zu o. g. Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 

Die Planunterlagen werden grundsätzlich bestätigt. Ich bitte allerdings um Beachtung folgender 
Hinweise: 

Die Breite des Radfahrstreifens auf der Südseite ist mit 1 , 85  m angegeben, was der Norm 
entspricht. Beim Maß inklusive der Markierung sind 2,00 m angegeben. Da der erforderliche 
Breitstrich eine Breite von 25 cm haben muss, müsste dieses Maß 2 , 1 0  m  betragen. 

An den Überfahrten von Straßen sollten analog der Nordstraße auch Nullabsenkungen 
hergestellt werden. 

An Grundstückszufahrten ist der Geh- und Radweg hinsichtlich des Oberflächenmaterials nicht 
zu unterbrechen. 
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Ralf Bucher 
Fuß- und Radverkehrsbeauftragter 
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